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Fahrtkostenzuschüsse: So verlmeiden Sie die individuelle
Lohnversteuerung
Durch die Kappung der Entfer-
nungspauschale für die erst~n
20 Kilometerdurch das Jahres-

steuergesetz 2007 wurde die

Möglichkeit der lohnsteuer~
lichen Pauschalierung für Fahr-
karten und Fahrtkostenzu-

schüsse durch die Arbeitgeber
deutlich eingeschränkt. Dies
betrifft sowohl vollbeschäftigte
Arbeitnehmer als auch gering-
fügig Beschäftigte.

Dieser Beitrag stellt die Ver-
änderungen durch das Jahres-

steuergesetz2007dar undzeigt
Lösungsmöglichkeiten zur Ver-
meidung einer individuellen
Lohnsteuer auf.

Barzuschuss: Ersetzt der

Träger einer steuerbegünstig-
ten Einrichtung seinen Arbeit-
nehmern die Kosten für die

Fahrten zwischenWohnungund
Arbeitsplatz mit dem eigenen
PKW,liegt steuerpflichtiger Ar-
beitslohn vor. Der Träger kann
die Lohnsteuer für diese zu-

sätzlich zum Arbeitslohn ge-
leisteten Zuschüsse mit 15Pro-

zent pauschal erheben. Gleich-
zeitig unterliegen damit die
pauschal besteuerten Beträge

nicht der Sozialversicherungs-
pflicht. Die Pauschalierung ist
aber nur bis zu dem Betrag zu-
lässig, den die Arbeitnehmer
der Einrichtung bei nicht vorge-

nommener Pauschalierung als
Werbungskosten hätten geltend"
machen können (bis31..12.2006:

Entfernungskilometer x 0,30€J.

Keine Pauschalierung für
die ersten 20 Kilometer

Durch die Kappung der Entfer-

nungspauschale mindert sich
die Höhe der Pauschalierung.
BeiArbeitnehmern, die unter 20

km vonder Einrichtung entfernt
ihren Wohnsitzhaben, verbleibt

kein pauschalierungsfähiger
Betrag, da die Arbeitnehmer
keine Werbungskosten geltend
machen können. Zahlt der Trä-

ger weiterhin Fahrtkostenzu-
schüsse ab dem ersten Entfer-

nungskilometer, sind die Zu-
schüsse für die ersten 20 km

individuell lohnzuversteuern,

d. h. diese erhöhen den jeweili-
gen Bruttoarbeitslohn.

Fahrkarten IJob- Tickets):

Seit 2004 ist die Überlassung
von Fahrkarten für öffentliche

Verkehrsmittel an Arbeitneh-
mer für Fahrten zwischen Woh-

nung und Arbeitsstätte lohn-
steuer-" und sozialversiche-

rungspflichtig. Der Träger von

steuerbegünstigten Einrichtun-
gen hat aber auch hier die Mög-
lichkeit, die Überlassung mit 15
Prozent pauschal lohnzuver-

steuern. Die Pauschalierung
wird durch die Höhe der von den

Arbeitnehmern als Werbungs-

kosten geltend gemachten Ent-
fernungspauschale begrenzt.
Mitder Pauschalierung tritt So-
zialversicherungsfreiheit ein.

Die drohende individuelle

Lohnversteuerung kann der
Träger dadurch vermeiden, in-

dem er die Überlassung auf
monatlich 44 Euro begrenzt.
Damit liegt ein Sachbezug vor,
der keine steuerpflichtige Ein-
nahme darstellt.

Geringfügig Beschäftigte:

Der Träger übernimmt bei ge-
ringfügig Beschäftigten bis zu
einer Höhe von 400 Euro pau-
schal den Krankenversiche-

rungs- und Rentenversiche-

rungsbeitrag mit 11 Prozent
und 13 Prozent sowie eine pau-
schale Steuer in Höhe von 2

Prozent. Zusätzlich gewähren
die Träger diesen Mitarbeitern
oft Fahrkostenzuschüsse bis

maximal zur Höhe der von den

geringfügig Beschäftigten als

Werbungskosten geltend ge-
machten Entfernungspauscha-
le. In Höhe der Zuschüsse liegt
kein Arbeitslohn vor. Die Ge-

ringfügigkeitsgrenze von maxi-
mal 400 Euro wird nicht über-
schritten.

Tankgutscheine statt
finanzielle Zuschüsse

Bei fortgeführter Zahlung des
Zuschusses für die ersten 20

Entfernungskilometer besteht
nun die Gefahr, dass die Grenze
von 400 Euro überschritten
wird. Der Zuschuss für die er-

sten 20 Entfernungskilometer
ist als Arbeitslohn anzusehen,
da ihm ab dem Jahr 2007 keine

Werbungskosten im Rahmen
der Entfernungspauschale

gegenüberstehen. Der Träger
hat dann diese Entgelte indivi-
duell der Sozialversicherung
und der Lohnsteuer zu unter-
werfen.

Um dies zu verhindern,

könnte der Träger den Arbeit-

nehmern Tankgutscheine bis zu
einer Höhe von monatlich 44

Euro aushändigen. Allerdings
dürfen auf den Gutscheinen kei-

ne Geldbeträge verzeichnet
sein, damit auch hier Sachbe-

züge ,angenommen werden
können.

Tipp: DieTräger von steuer-

begünstigten Einrichtungen
sollten die lohnsteuerlichen

Konsequenzen aus dem Jah-
ressteuergesetz2007beachten,
da sie sonst bei einer Lohnsteu-

er-Außenprüfung Gefahr laufen,
für nicht einbehaltene und ab-

geführte Lohnsteuerbeträge ih-
rer Arbeitnehmer in Haftung

genommen zu werden. Weitere
Unsicherheit in diesem Bereich

wird durch die unterschied-

lichen Auffassungen der Fi-

nanzgerichte hervorgerufen, ob
die Kappung der Entfernungs-

pauschale verfassungskonform
sei. Inzwischen liegt diese Fra-

ge dem Bundesfinanzhof zur
Beantwortung vor. Es ist rat-
sam, die weitere Entwicklung

genauzubeobachten. ..
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